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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zu dem mit do. Schreiben vom 23.7.2015, obige Zahl, übermittelten Entwurf EU-

Berufsanerkennungsgesetz – Gesundheitsberufe 2015 – EU-BAG-GB 2016 wird seitens des Landes 

Steiermark wie folgt Stellung genommen: 

 

Zu Artikel 1 Z 2 und 12, Artikel 4 Z 1 und 9, Artikel 6 Z 11 und Artikel 8 Z 12: Partieller 

Berufszugang 

 

Die Regelungen über den partiellen Berufszugang sind kritisch zu sehen, da die Voraussetzungen für 

diesen nicht eindeutig festgelegt sind. Auslegungsschwierigkeiten werden z.B. für die Einsatzplanung 

zu erwarten sein. Im Sinne der Rechtssicherheit und –klarheit sollten detaillierte Kriterien für den 

partiellen Zugang ins Gesetz aufgenommen bzw. zumindest in den Erläuterungen dargelegt werden.  

Hinsichtlich der Verpflichtung von Personen, welchen ein partieller Zugang gewährt wurde, 

betroffenen Patienten sowie den Dienstgeber bzw. Dienstleistungsempfänger eindeutig über den 

Umfang ihrer beruflichen Tätigkeit zu informieren, bestehen Unklarheiten. Eine Präzisierung der 

Informationspflicht wäre wünschenswert.  
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Zu Artikel 1 Z 13, Artikel 2 Z 6, Artikel 4 Z 10, Artikel 6 Z 9 und Artikel 8 Z 6: Erklärung über 

deutsche Sprachkenntnisse 

 

Die in der Richtlinie 2005/36/EG, in der Fassung der Richtlinie 2013/55/EU, vorgesehene 

Möglichkeit, im Zuge der Meldung der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung eine 

Erklärung über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Sprachkenntnisse zu verlangen, sollte 

präzisiert werden. Für die Vollziehung ist nicht klar, in welcher Form eine solche „Erklärung über die 

Kenntnisse der deutschen Sprache“ vorgelegt werden muss und welche Konsequenzen es hat, wenn 

die vorgelegte Erklärung in der weiteren Folge als nicht ausreichend beurteilt wird. Es wird daher 

angeregt, in den Erläuterungen die Kriterien für eine Erklärung über die Kenntnisse der deutschen 

Sprache näher auszuführen. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird in elektronischer Form auch dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 
Die Landesamtsdirektor-Stellvertreterin 

 

Mag. Brigitte Scherz-Schaar 

(elektronisch gefertigt) 
 

 

Ergeht per E-Mail: 
1. dem Präsidium des Nationalrates 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at  

 
2. allen steirischen Mitgliedern des Nationalrates 

3. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 

 
5. allen Klubs des Landtages Steiermark 

sowie der Direktion des Landtages Steiermark 

6. der Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ Landesregierung 

 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 
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